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(3) Eine Durchschrift des Beschlusses ist innerhalb 
einer Woche dem Staatsanwalt des Kreises und im 
Falle einer Übergabe auch dem übergebenden Organ 
zu übersenden. Ist im Beschluß eine Geldbuße oder eine 
Ordnungsstrafe festgelegt, ist auch dem örtlichen Rat 
(§ 58 Abs. 2) eine Durchschrift zu übersenden.

§20

(1) Für die Tätigkeit der Schiedskommission werden 
keine Gebühren erhoben.

(2) Im Ergebnis der Beratung wegen Vergehen, Ver
fehlungen, Ordnungswidrigkeiten, Schulpflichtverlet
zungen und wegen arbeitsscheuen Verhaltens kann die 
Schiedskommission den Bürger, dessen Schuld festge
stellt wurde, zur vollen oder teilweisen Erstattung not
wendiger Auslagen des Antragstellers, eines anderen 
Geschädigten und der zur Klärung der Sache eingelade
nen Bürger verpflichten, wenn er sich nicht freiwillig 
zur Zahlung bereit erklärt.

(3) In zivilrechtlichen und anderen Rechtsstreitigkei
ten kann die Erstattung von Auslagen zwischen den 
Parteien vereinbart werden. In den Fällen des § 52 
Abs. 3 kann die Schiedskommission darüber entschei
den.

Maßnahmen zur Verstärkung der Wirksamkeit
§21

(1) Die Schiedskommission nimmt, soweit es erfor
derlich ist, Einfluß darauf, daß der in der Beratung be
gonnene Erziehungsprozeß mit Hilfe der gesellschaft
lichen Kräfte im Wohngebiet der Stadt, in der 
Gemeinde, in der Produktionsgenossenschaft oder im 
Betrieb fortgeführt wird.

(2) Die Schiedskommission kann in der Beratung be
schließen, daß ihre Entscheidung für einen bestimmten 
Zeitraum in der Hausgemeinschaft, Produktionsgenos
senschaft, im Betrieb oder im örtlichen Bereich in ge
eigneter Weise veröffentlicht wird, wenn die Entschei
dung von allgemeiner Bedeutung ist oder ihre Ver
öffentlichung die erzieherische Wirkung fördert.

(3) Die Schiedskommission kontrolliert die Verwirk
lichung ihrer Beschlüsse. Stellt sie fest, daß ein Bürger 
Erziehungsmaßnahmen aus einem Beschluß nicht er
füllt, kann der Vorsitzende eine erneute Beratung ein
berufen (§ 58 Abs. 3).

§22

(1) Empfehlungen der Schiedskommission an die Lei
ter der Betriebe, der staatlichen Organe und Einrich
tungen, die Vorstände der Genossenschaften und die 
Leitungen der gesellschaftlichen Organisationen haben 
das Ziel, zur Festigung von Ordnung, Disziplin und 
Sicherheit beizutragen. In den Empfehlungen sollen 
insbesondere Vorschläge unterbreitet werden, wie fest
gestellte Ursachen und Bedingungen von Rechtsverlet
zungen und Rechtsstreitigkeilen beseitigt und Mängel 
und Ungesetzlichkeiten überwunden werden können.

(2) Die Leiter oder die Organe, an die eine Empfeh
lung gerichtet wurde, haben der Schiedskommission 
schriftlich mitzuteilen, was auf Grund der Empfeh
lung veranlaßt wird oder aus welchen Gründen der
selben nicht gefolgt werden kann.

(3) Wird dieser Verpflichtung nicht nachgekommen 
oder wird einer Empfehlung unbegründet nicht ent
sprochen, hat die Schiedskommission das Recht, den über

geordneten Leiter oder das übergeordnete Organ dar
über zu unterrichten und zu fordern, daß die nach 
Abs. 2 Verpflichteten zur Empfehlung Stellung nehmen. 
Bleiben durch das Nichtbeachten einer Empfehlung 
Ungesetzlichkeiten bestehen, verständigt sie den Staats
anwalt des Kreises.

IV.
t

Tätigkeitsgebiete der Schiedskommission 

Beratung wegen Vergehen
§23

(1) Vergehen sind vorsätzlich oder fahrlässig began
gene gesellschaftswidrige Straftaten, welche die Rechte 
und Interessen der Bürger, das sozialistische Eigentum, 
die gesellschaftliche und staatliche Ordnung oder an
dere Rechte und Interessen der Gesellschaft schädigen.

(2) Über Vergehen berät und entscheidet die Schieds
kommission, wenn im Hinblick auf die eingetretenen 
Folgen und die Schuld des Bürgers die Handlung nicht 
erheblich gesellschaftswidrig ist und wenn unter Be
rücksichtigung der Tat und der Persönlichkeit des Bür
gers eine wirksame erzieherische Einwirkung durch 
die Schiedskommission zu erwarten ist. Diese Straf
sachen werden durch die staatlichen Organe der Rechts
pflege übergeben, wenn der Sachverhalt vollständig 
aufgeklärt ist und der Bürger seine Rechtsverletzung 
zugibt. Bei fahrlässigen Straftaten kann die Sache der 
Schiedskommission auch dann übergeben werden, wenn 
ein erheblicher Schaden eingetreten ist, jedoch die 
Schuld des Bürgers infolge außergewöhnlicher Um
stände gering ist.

(3) Unter diesen Voraussetzungen berät und ent
scheidet die Schiedskommission über alle Vergehen, 
insbesondere über

— Vergehen gegen das sozialistische und persönliche 
Eigentum

— Körperverletzungen
— Verletzungen des Arbeite- und Gesundheitsschutzes.

§24
(1) Die Übergabe an die Schiedskommission erfolgt 

durch die Untersuchungsorgane, den Staatsanwalt oder 
durch das Gericht.

(2) Zur Sicherung der gründlichen Beratung der 
Sache haben die Ubergabeentscheidungen vor allem zu 
enthalten
— eine umfassende Darstellung des Sachverhalts und 

der vorliegenden Beweismittel
— eine Einschätzung der Handlung unter Angabe des 

verletzten Strafgesetzes
— eine tatbezogene Einschätzung der Persönlichkeit 

des Bürgers
— die Gründe für die Übergabe an die Schiedskom

mission
— Hinweise auf die Ursachen und Bedingungen der 

Handlung.
Ist ein Schaden entstanden, sind der Schadensersatz

antrag und die Anschrift des Geschädigten beizufügen.

(3) Jedes Organ, das eine Sache übergibt, ist dafür 
verantwortlich, daß die Schiedskommission bei der 
Behandlung derselben unterstützt wird.


